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1. STRUKTUREN
1.1 Gesetzliche Grundlagen
Die kantonalen Schuldienste für den Kindergarten, die Primarschule und die Orientierungsstufe wurden 1985 ins Schulgesetz aufgenommen (SchG Art. 106 bis 109), (Ausführungsreglement RSchG Art. 100 bis 103):
Art.106

· Die Gemeinden gewährleisten einen Dienst, der den Kindern und Jugendlichen durch schulpsychologische Abklärungen, Beratungen und Unterstützungsmassnahmen sowie durch logopädische und psychomotorische Abklärungen und Behandlungen Hilfe anbietet.

· Dieser Dienst arbeitet mit den Eltern, den Lehrpersonen und dem schulärztlichen Dienst zusammen.

· Die Gemeinden können die Erfüllung dieser Aufgaben regionalen Zentren übertragen.

· Der Staatsrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen.
Art.107

· Die Einzelabklärungen, Unterstützungsmassnahmen und Behandlungen bedürfen der Zustimmung der Eltern.

· Die Beanspruchung des schulpsychologischen, logopädischen und psychomotorischen Dienstes ist unentgeltlich, sofern ihr der Schulinspektor/ die Schulinspektorin oder der Schuldirektor/die Schuldirektorin zustimmt.

Art.109

· Das Departement beaufsichtigt und koordiniert die Tätigkeiten der Gemeinden im Bereiche der Schulpsychologie, der Logopädie und der Psychomotorik (vgl. Art. 102 und 103 des RSchG: Kantonale Stelle für Schulpsychologie, Logopädie und Psychomotorik).
1.2  Zielgruppe
Die Schuldienste intervenieren auf Anfrage. Sie stehen allen Vorschulkindern, Schülern und Schülerinnen des Kindergartens, der Primarschule, der Orientierungsstufe sowie deren Eltern, Lehrpersonen oder anderen betroffenen Personen zur Verfügung.

1.3  Organisation

Mehr als 10 Schuldienste verteilen sich über alle Gemeinden des Kantons. Ihre Struktur und Funktionsweisen können kleine Unterschiede aufweisen. Die Dienste können an einem Ort zentralisiert oder in die verschiedenen Schulhäuser integriert sein.

Die Leitung und Verwaltung der einzelnen Schuldienste ist einem Direktor/einer Direktorin oder einer verantwortlichen Person übertragen. Die Arbeitsbedingungen der Fachpersonen sind vertraglich festgehalten. Die Verantwortlichen stellen die Schulpsychologen/ Schulpsychologinnen, Logopäden/Logopädinnen und Psychomotorik-Therapeuten/Psychomotorik-Therapeutinnen an. Die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD) spricht die kantonale Anerkennung aus. Die Fachpersonen passen sich den kantonalen und lokalen Bräuchen an.

1.4  Berufsethik
Die Fachpersonen halten sich an die aktuellen ethischen Regeln ihres Berufsbildes. Sie garantieren ihre berufliche Qualität durch regelmässige Fortbildung, Supervision, Intervision und andere geeignete Mittel.

Sie hüten das Amtsgeheimnis zur Wahrung der Privatsphäre der Personen, mit denen sie beruflich zu tun haben, dies in Anwendung des Gesetzes über den Datenschutz. Sie sind an das Amtsgeheimnis gebunden.
Sie wahren die Würde und die Integrität der Personen, die sich ihnen anvertrauen. Sie arbeiten im Interesse der Kinder und Jugendlichen.
2. ROLLENVERTEILUNG
Die Fachpersonen der Schuldienste stellen ihre beruflichen Kompetenzen den Kindern und Jugendlichen mit Schwierigkeiten zur Verfügung. Die Schuldienste sind ein Element der verschiedenen Massnahmen, welche die EKSD den Schülern und Schülerinnen mit Schwierigkeiten anbietet. Die Organisation dieser Einrichtungen, welche eine bessere Verteilung zwischen den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und dem Hilfsangebot anstrebt, beruht auf verschiedenen Grundsätzen wie:
· Die Klassenlehrperson ist die erste verantwortliche Fachperson für die Schülerinnen und Schüler
· Bei Schulschwierigkeiten wird den vorbeugenden Massnahmen in der Klasse Vorrang gegeben
· Das System der Hilfeleistungen umfasst Fachleute, die im Team zusammenarbeiten
· Die Lehrperson kann bei Bedarf und mit dem Einverständnis der Eltern an die verschiedenen Unterstützungsmassnamen, unter anderem die Schuldienste, gelangen. Die Eltern können sich direkt an die Schuldienste wenden, wenn sie es wünschen oder als nötig erachten. Die vorgesehene Prozedur ist dabei immer einzuhalten
· Das System legt besonderen Wert auf die regelmässige Evaluation des Bedarfs der unterstützten Kinder und Jugendlichen, mit dem Ziel, die am besten geeigneten Massnahmen im richtigen Moment für die nötige Dauer zu gewähren
Die Fachpersonen in Schulpsychologie, Logopädie und Psychomotorik arbeiten partnerschaftlich mit dem Schulteam zusammen, welches sich um die Definition eines gestellten Problems bemüht. Sie helfen die Bedürfnisse und Hilfsmöglichkeiten abzuschätzen und/oder intervenieren als Leistungsbringer von Massnahmen in Form von Abklärungen, Stützmassnahmen oder eigentlichen Therapien von unterschiedlicher Dauer.

Die Fachpersonen behalten die Entwicklung des einzelnen Kindes oder Jugendlichen stets im Auge. Regelmässige Evaluationen erlauben die wünschenswerte Anpassung der Hilfsmassnahmen.
3. SCHULPSYCHOLOGIE – LOGOPÄDIE –PSYCHOMOTORIK
3.1 Anwendungsgebiet
Die Fachpersonen der Schuldienste sind in der Prävention, der Abklärung und der Behandlung von Schwierigkeiten tätig, welche Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Schulzeit antreffen können.

	SCHULPSYCHOLOGIE
	Die Schulpsychologie interveniert bei Schwierigkeiten in der kognitiven, sozialen und/oder affektiven Entwicklung des Kindes.

Von Schwierigkeiten können betroffen sein:
· das Lernen: die Fähigkeit und die Motivation

· die intellektuellen Funktionen: das logische Denken, das Gedächtnis, die räumlich- zeitliche Orientierung, das Unterscheidungsvermögen

· die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Steuerung der Aktivität (z.B. Hyperaktivität)

· das Verhalten und die sozialen Beziehungen: Aggressivität, Rückzug/Integration, Teilnahme am Klassengeschehen

· Selbstbild, Selbstvertrauen, das Umgehen mit Gefühlen (z.B. Ängste)
· die familiären Beziehungen: Krisen oder schwierige Situationen

· der psychosomatische Bereich

	LOGOPÄDIE
	Auffälligkeiten oder Störungen, welche der Logopäde/die Logopädin im Schulbereich am häufigsten antrifft:
· mündliche Sprache: Sprachentwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsstörung, Dyslalie, Dysgrammatismus, Wortschatz, Sprachverständnisstörung, Stottern, Poltern, Mutismus, Stimmstörung, Näseln, MFT 

· schriftliche Sprache: Störungen im Erlernen der Schriftsprache, Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche

· verbale und nichtverbale Kommunikation: soziale Anpassung der Rede, verbale – nichtverbale Kohärenz, Einhaltung der Gesprächsregeln

· innere Vorstellung: auf mündlichem und schriftlichem Gebiet, auf konkreter und übertragener Ebene

· metasprachliche Kompetenzen

· Wahrnehmungsstörungen im auditiven, visuellen und taktil-kinästhetischen Bereich, Unterscheidungsvermögen und Erfassungsspanne

· Raumorientierungsstörungen
· Gedächtnisleistungen

	PSYCHOMOTORIK
	In der Psychomotorik-Therapie werden Lerninhalte über den Körper vermittelt.

Eine Therapie ist bei Störungen in folgenden Bereichen angezeigt:
· Körperschema: Störungen im Erwerb des Körperschemas (Körperteile, Darstellung des Körpers im Raum und in der Zeit)

· Grobmotorik: Ungeschicklichkeit, Koordinationsstörungen und ungenügendes Gleichgewicht, Dyspraxie

· Feinmotorik und Graphomotorik: schlechte Schriftführung

· Körperspannung und tonisch-emotionelles Gleichgewicht: Verspannungen, Verkrampfungen, Schlaffheit, Stottern, Tics

· Lateralität: Störungen bei der Entwicklung und Integration der Körperachse und der Körperdominanz

· Körperorientierungs- und Vorstellungsprobleme örtlicher und zeitlicher Art, Organisations- und Strukturierungsprobleme

· Aufnahme und Integration von Sinneseindrücken
· Verhalten: Übererregbarkeit, Teilnahmslosigkeit (Apathie), Aggressivität

· Konzentration und Aufmerksamkeit mit oder ohne Hyperaktivität

· Identität: Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen


3.2 Aufgaben und Dienstleistungen
Partnerschaft im Schulteam
Die Fachpersonen der Schuldienste beurteilen die Situation des Kindes oder Jugendlichen mit Schwierigkeiten in Zusammenarbeit mit den anderen betroffenen Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen/Heilpädagoginnen, Logopäden/Logopädinnen, Psychologen/Psychologinnen, Psychomotoriktherapeuten/-innen) und tauschen ihre Beobachtungen aus. Sie entscheiden zusammen mit den anderen Partnern/Partnerinnen über die zu treffenden wichtigsten Hilfsmassnahmen. Sie teilen den Eltern und den anderen involvierten Personen das Resultat ihrer Untersuchung und die therapeutischen Vorschläge mit.

Der Austausch im Team erlaubt die Fortschritte des Kindes in den verschiedenen Bereichen zu verfolgen und das therapeutische Konzept regelmässig anzupassen.
	SCHULPSYCHOLOGIE
	Die Psychologen/die Psychologinnen legen besonderen Wert darauf, die verschiedenen Auffälligkeiten in einen grösseren Zusammenhang zu stellen: Persönlichkeit, Leistungen auf intellektuellem und schulischem Gebiet, Anpassungsfähigkeit, Schulalltag sowie familiäre und soziale Umgebung usw. 

Es gehört auch zu ihren Aufgaben, die Kommunikation zwischen den am Problem beteiligten Personen zu fördern. Sie helfen mit, das Problem gemeinsam zu definieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten.

	LOGOPÄDIE
	Sprachauffälligkeiten werden aus der persönlichen Entwicklung, aus der Familiengeschichte, der schulischen und sozialen Umgebung des Kindes oder Jugendlichen betrachtet und verstanden. Die Abklärung zeigt, ob es sich um einen verzögerten oder um einen gestörten Entwicklungs- und Lernprozess handelt. Je nach Abklärungsergebnis werden entsprechende

Massnahmen eingeleitet, wenn nötig auch in Rücksprache mit anderen beteiligten Fachpersonen.

	PSYCHOMOTORIK
	Die Aufgabe der Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten besteht darin, die anderen Mitglieder des Teams auf die Rolle der Entwicklung und Beherrschung des Körpers in seinen funktionellen, expressiven, sozialen und kognitiven Aspekten aufmerksam zu machen, dies im Hinblick auf den Lernprozess im Allgemeinen und die sozialen Kompetenzen.

Die Psychomotorik-Abklärung erlaubt, die Art der Schwierigkeiten sowie ihre Auswirkungen auf die schulische Laufbahn aufzudecken.


Schulpsychologische, logopädische und psychomotorische Abklärungen
Wenn die Schuldienste einbezogen werden (vgl. Kapitel 2: Rollenverteilung), sprechen sie sich untereinander ab und gehen folgendermassen vor:
(
Das Gesuch wird geprüft, die Erwartungen der Lehrperson, der Eltern und des Kindes oder Jugendlichen werden geklärt. Das Kind oder der/die Jugendliche wird auch in der Klasse beobachtet, wenn die Eltern einverstanden sind
(
Abklärung
Die Fachpersonen passen sich dem Alter und den Bedürfnissen des Kindes oder des/der Jugendlichen an. Sie setzen verschiedene Methoden ein: Gespräch, Beobachtung, Tests, Zeichnungen, Spiele, kreativer Ausdruck usw.
Diese Methoden erlauben die Fähigkeiten und die Probleme eines Kindes oder eines/einer Jugendlichen zu erfassen:
· in der Psychologie: Es werden die intellektuellen, emotionalen und sozialen Aspekte abgeklärt. Das schulische und familiäre Umfeld werden dabei mitberücksichtigt.

· in der Logopädie: Verschiedene Verfahren und standardisierte Tests erlauben, den Entwicklungsstand in der mündlichen und schriftlichen Sprache zu bestimmen. Die Testergebnisse werden durch Beobachtungen ergänzt: Das Kind wird in verschiedenen Situationen beobachtet, wie es sich mündlich und schriftlich mitteilt und welche Ressourcen und Schwierigkeiten es dabei hat. Schwierigkeiten begleitender Art können dabei ebenfalls aufgedeckt werden.

· in der Psychomotorik: Beobachtungen und Tests erfassen verschiedene Bereiche (funktionelle, expressive, soziale und kognitive Aspekte). Den verschiedenen Stufen der Entwicklung wird dabei Rechnung getragen.

(
Nach Besprechung und in Absprache mit den betroffenen Partnern: Entscheid über die am besten geeignete Art der Intervention.

(
Anpassung der Hilfsmassnahmen an den Entwicklungsbedarf des Kindes und des/der Jugendlichen.
Unterstützungsangebote
Angepasste Massnahmen
Mit Rücksicht auf die Situation, die Schwierigkeiten und Ressourcen des Kindes oder des/der Jugendlichen und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Team (Lehrpersonen und anderen Beteiligten) schlagen die Fachpersonen diejenigen Massnahmen vor, welche sich am besten für die persönliche und schulische Entwicklung des Kindes oder des/der Jugendlichen eignen.

Interventionsarten
Verschiedene Interventionsarten können verwendet und kombiniert werden, um den Bedürfnissen des Kindes oder des/der Jugendlichen und seiner/ihrer Umgebung am besten gerecht zu werden. Die Dauer der Therapiesitzungen, deren Häufigkeit, die Intensität und die therapeutischen Arbeitsweisen werden je nach Bedürfnis des Kindes oder des/der Jugendlichen und der Entwicklung der Lage angepasst.

Die psychologischen, logopädischen und psychomotorischen Dienstleistungen erlauben dem Kind oder dem/der Jugendlichen, von einer individuellen, ihm/ihr persönlich angepassten therapeutischen Hilfe zu profitieren. Sie sollen ihm/ihr helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und neue Fähigkeiten zu erwerben. Das erste Ziel besteht darin, ein gutes Selbstvertrauen aufzubauen, welches ihm/ihr erlaubt, das Lernen mit mehr Freude und wirkungsvoller in Angriff zu nehmen.

Therapieformen
Die Massnahmen können verschiedene Formen aufweisen:
	PSYCHOLOGIE
	· Unterstützung oder psychologische Therapie

· Therapiegruppe

· Intervention in der Klasse

· Beratungsgespräch mit den Lehrpersonen oder anderen Beteiligten

· Begleitung einer Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Eltern

· Erziehungsberatung oder Erziehungshilfe für Eltern

· Klassenwechsel

· zusätzliche Abklärungen
Bei der psychologischen Behandlung steht das Kind oder der/die Jugendliche im Mittelpunkt des therapeutischen Geschehens. Der Psychologe/die Psychologin holt sich ebenfalls die Meinung der Eltern und der Lehrperson ein, um Ziele zu formulieren, Lösungen zu finden und die Fortschritte des Kindes oder des/der Jugendlichen zu beurteilen.

Die Psychologin/der Psychologe beobachtet das Kind oder den/die Jugendliche und hört ihm/ihr zu, um zu verstehen, wie es oder er/sie sich die Welt vorstellt und wie es oder er/sie mit ihr umgeht. Zur mündlichen Kommunikation gesellen sich Zeichnungen, Symbolspiele, Regel- und Erziehungsspiele, schöpferische Tätigkeiten, Märchen, Bilder, Rollenspiele, usw. Die kindliche schöpferische Tätigkeit erlaubt es, adäquate Lösungen zu finden und Änderungen herbeizuführentrouver de nouvelles solutions pour faire face aux difficultés auxquelles il est confronté.

	LOGOPÄDIE
	· individuelle Behandlung

· logopädische Gruppentherapie und/oder interdisziplinäre Gruppen

· Besprechungen/Beratungen mit Bezugspersonen

· Beratungen mit Kind/Jugendliche und familiärem Umfeld 

· Sitzung mit gemeinsamen Informationsaustausch mit der Lehrperson und anderen involvierten Fachpersonen, um die Kompetenzen im Rahmen der Schulsituation zu erhöhen

· Entwicklungskontrollen

· Gesuche um zusätzliche Abklärungen 

Das Kind oder der/die Jugendliche wird in der mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeit gestützt und gefördert. In strukturierten Situationen wird eine dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen des Kindes oder des/der Jugendlichen angepasste, gezielte Therapie durchgeführt. Das Kind oder der/die Jugendliche hat dadurch die Gelegenheit, Ressourcen zu erkennen, Strategien zu erwerben und im geschützten Rahmen individuelle Fortschritte zu erzielen.

Referenz: Document de présentation de la logopédie dans le Canton de Fribourg ARLD-FR, 2005 (Übersetzung).

	PSYCHOMOTORIK
	· individuelle Behandlung

· Gruppentherapie in Psychomotorik oder in fachübergreifender Gruppe

· regelmässige Standortbestimmung der Entwicklung des Kindes oder des/der Jugendlichen

· Besprechungen/Beratungen mit den Lehrpersonen, Eltern und anderen Beteiligten

· Begleitung von Lehrpersonen

· Beobachtungen/Interventionen in der Klasse

· Elternberatung

· Gesuche um Zusatz-Abklärungen
Der Psychomotorik-Therapeut/die Psychomotorik-Therapeutin bietet eine therapeutische Hilfe an. In der Psychomotoriktherapie treten Fachperson und Kind/Jugendliche/r in eine Kommunikation, dies sowohl auf körperlicher, emotioneller wie auch auf sprachlicher Ebene. Hier werden dem Kind oder dem/der Jugendlichen viele unterschiedliche therapeutische Mittel zur Verfügung gestellt: Vielfältige körperliche Aktivitäten, Figuren bauen und zeichnen, spielerische und mehr technische Entspannungsmethoden. Die angebotenen Übungen sind den Bedürfnissen des einzelnen Kindes oder des/der Jugendlichen angepasst.

Diese Therapie bietet einen Rahmen, einen Ort, der räumlich und zeitlich geschützt ist und so die Entdeckung und eigene Ausdrucksmöglichkeit fördert.

Referenz: Brochure de présentation de la psychomotricité, ASTP, 2005, (Übersetzung).


3.3 Gemeinsame Aufgaben
Die Psychologen/Psychologinnen, Logopäden/Logopädinnen und Psychomotorik-Therapeuten/-Therapeutinnen können zu weiteren Aufgaben herbeigezogen werden:
	1. Organisation und Koordination von Teamveranstaltungen
2. Betreuung und Supervision von Praktikanten/Praktikantinnen
3. Leitung von Zusammenkünften mit Lehrpersonen und weiteren interessierten Personen
4. Beteiligung an Klassen- und Schulprojekten
5. Beteiligung an Informationsveranstaltungen



Dieses Dokument wurde von einer Arbeitsgruppe zusammengestellt. 

Diese setzte sich zusammen aus:
· Vertreter und Vertreterinnen der Freiburger Konferenz der Direktoren und der Verantwortlichen der Schuldienste (Conférence des Directeurs des Services Auxiliaires Scolaires)

· Vertreter und Vertreterinnen der Psychologie Logopädie und Psychomotorik welche in den Schuldiensten arbeiten
Es wurde von den beteiligten Berufsgruppen und der CODSAS genehmigt.
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